
 

 

Die Branchentransferstelle Stahl Metall 
Elektro unterstützt den Technologie- und 
Innovationstransfer für Unternehmen der 
Stahl,- Metall- und Elektroindustrie in 
Brandenburg.  

• Ermittlung und Konkretisierung Ihres 

Forschungs- und Entwicklungsbedarfs  

• Suche nach geeigneten Kooperations-

partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft 

• Vermittlung kompetenter Experten 

• Initiierung von FuE-Projekten zwischen 

Wirtschaft und Wissenschaft  

• Information zu Fördermitteln und 

Finanzierungsinstrumenten 

• Vermittlung von Praktikanten, 

Diplomanden und Absolventen  

• Workshops und Veranstaltungen zu 

innovativen technologischen Trends  

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf,  

wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

           www.bts-sme.de   

Institut für Medienforschung 
und Urbanistik e.V. 
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Kurzinformationen zum Innovationsgutschein  

Branchentransferstelle Stahl Metall Elektro  

 
 

Ziel des Programms 

• Mit dem „Innovationsgutschein“ fördert das Land Brandenburg 

kleine und mittlere Unternehmen einschließlich Handwerksbetriebe 

im Bereich Forschung und Technologie, um deren Innovationskraft 

für die Herausforderungen der Zukunft zu stärken. 

 

Wer wird gefördert? 

• KMU der gewerblichen Wirtschaft und des Dienstleistungs-         

sowie Handwerkssektors mit Sitz oder Betriebsstätte im Land 

Brandenburg. 

 

Was wird gefördert? 

• Externe wissenschaftliche Beratung und Untersuchungen im 

Vorfeld der Entwicklung eines innovativen Produkts, einer 

innovativen Dienstleistung oder einer Verfahrensinnovation 

(Technologie- und Marktrecherchen, Machbarkeitsstudien etc.). 

• Externe umsetzungsorientierte Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten zur Ausgestaltung bestehender Produkte 

und Verfahren bis zur Marktreife. 

• Als Dienstleister werden Universitäten und Fachhochschulen sowie  

außeruniversitäre Einrichtungen bzw. gemeinnützige 

Forschungseinrichtungen anerkannt. 

 

Was wird nicht gefördert? 

• Leistungen, die üblicherweise bereits am Markt angeboten werden 

bzw. zum Standardangebot des Beratungsmarktes zählen (z.B. 

Leistungen von Ingenieurbüros, Analytiklabors oder 

Unternehmensberatungen). 

 

Wie wird gefördert?  

Die Förderung erfolgt in Form eines projektbezogenen Zuschuss für den: 

• kleinen Innovationsgutschein zur wissenschaftlichen 

Einstiegsberatung: Vollfinanzierung (100 %); max. Zuschuss 3.000 €;  

nur einmalig und nur bei erster Kontaktaufnahme zwischen dem 

Unternehmen und der Forschungseinrichtung nutzbar; 

Projektlaufzeit max. zwei Monate. 

• großen Innovationsgutschein für umsetzungsorientierte Ansätze: 

Anteilsfinanzierung (70 %); max. Zuschuss 15.000 €;  

mehrmals, aber höchstens einmal pro Jahr nutzbar;  

Projektlaufzeit max. sechs Monate. 

Die beiden Gutscheine können kombiniert werden.  
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Antrags- und Abrechnungsverfahren 

• Das KMU beantragt im Rahmen eines Gesprächs durch die 

Technologietransferstelle einen Gutschein und füllt den Antrag aus.  

• Der vollständige Antrag wird durch die Technologietransferstelle an 

die ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH eingereicht. 

• Nach Prüfung des Antrages durch die ZAB GmbH wird dieser an die 

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) weitergeleitet. 

• Die Ausgabe des Innovationsgutscheins (Bewilligungsbescheid) 

erfolgt durch die ILB an das Unternehmen. 

• Gegen Einreichung des Gutscheins zusammen mit einem Auftrag 

bei der Forschungseinrichtung erhält das Unternehmen die 

angebotene wissenschaftliche Untersuchung bzw. 

umsetzungsorientierte Innovationsberatung. 

• Nach erfolgter Leistungserbringung übergibt die Forschungs-

einrichtung die Ergebnisdokumentation mitsamt der Rechnung an 

das Unternehmen zur Einleitung des Mittelabrufs. 

• Der Mittelabruf und der vollständige Verwendungsnachweis, inkl. 

Rechnung und Zahlungsnachweis für den ggf. erforderlichen 

Eigenmittelanteil (beim großen Innovationsgutschein) inkl. 

Mehrwertsteuer des Unternehmens sowie eine Kopie des 

Projektberichtes werden bei der ZAB zur Prüfung eingereicht und 

mit einem entsprechenden Prüfbericht durch die ZAB GmbH an die 

ILB weitergeleitet.  

• Die ILB zahlt nach abschließender Prüfung des Verwendungs-

nachweises den Zuschuss direkt an die Forschungseinrichtung aus. 

 

Für weitere Fragen zum Innovationsgutschein, für Unterstützungen bei der 

Antragstellung und natürlich für die Antragstellung selbst kontaktieren Sie 

uns bitte, wir helfen Ihnen gern: 

 

 Ansprechpartner 

 Gregor Holst 

 
Branchentransferstelle Stahl Metall Elektro 

  c/o IMU-Institut Berlin GmbH / Büro Eisenhüttenstadt 
Netzwerkhaus 
Werkstraße 1 

  
15890 Eisenhüttenstadt 

  
Telefon +49 (0)3364 - 28 44 23 
Telefax +49 (0)3364 - 28 44 24 

  
gregor.holst@imu-berlin.de  
www.bts-sme.de  

  


